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auftischen zu können, ES ist zu wünschen,

das; in der Diskussion jeweilcn nur Wesent-

liches gebracht wird, nur dann werden die

Verhandlungen zu brauchbaren Resultaten

führen,
Das schweizerische Rote Kreuz trat im

gerbst 1919 auf fast einstimmigen Beschluss

der außerordentlichen Delegiertcnvcrsammlung
der Rotkreuzliga bei. In die Direktion
der Liga wurde als Delegierter Herr Oberst

Bohny gewühlt.

Eine Aufgabe neuer Art — aus der dem

Noten Kreuz keine finanziellen Leistungen
erwachsen — welche ihm aber erhebliche

Mehrarbeit bringt, ist ihm oom Bundesrat
zugewiesen worden: es betrifft dies die Aus-

Achtung und Kontrolle der vom Bund gc-

sprochenen Unterstützung an mittellose
schwerkranke Russen, denen infolge Po-

litischer Verhältnisse jeder Verkehr mit der

Heimat versperrt ist. Diese Zuweisung ist

deshalb erfreulich, weil sie damit neuerdings
die Anerkennung des schweizerischen Roten

Kreuzes als offizielle Zentralstelle der Schweiz

für Hilfeleistung dokumentiert.

Von Bedeutung war die Diskussion über

das Vorgehen zur Entfaltung einer richtigen

Propagandatätigkeit, Herr Dunant aus Genf

legte eine Reihe illustrierter Postkarten vor,
die in instruktiver leicht verständlicher Weise

über das Gebiet der Gesundheitspflege oricn-
tieren. Der Käufer dieser Karte wird für ein

Jahr Rotkrcnz-Mitglied, Or. cko Jlarvul regt
die Bildung von Jngendsektionen in den

Schulen an. Beide Ansichten entstammen

amerikanischem Vorbild, und es wird sich der

Mühe lohnen zu studieren, in welchem Um-

fange sie sich bei uns verwirklichen lassen.

Or. Lardy in Genf hatte seinerzeit ein

kleines, sehr beliebtes Heftchen über „Erste
Hilfe" in Westentaschenformat herausge-

geben. Eine Neubearbeitung wurde im Ein-
Verständnis mit Or. Lardy durch das Zentral-
sekretariat vorgenommen. Die Direktion be-

willigte den nötigen Kredit, um eine größere

Auflage in deutscher und französischer Sprache
drucken zu lassen.

Außer den statutarischen und den eben ge-

nannten Traktanden wurde eine Reihe von
andern Punkten eingehend besprochen, so daß

in dieser Direktionssitzung, die mit kurzem

Unterbruch vom Bormittag bis gegen Abend

dauerte, ein vollgerütteltes Arbeitsmaß be-

wältigt wurde. Or. H. 8oi>,

Senker Konvention.

Der Genfer Konvention ist durch Anzeige an den Bundesrat bcigetrcten die Republik
F in nl a n d.
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Pkulcksrsi in kranksnpklsgekurien.

Die Kurse für hänsliche Krankenpflege sind stitutionen gemeinsam aufgestellten Reglementc

heute im Schwung, Ihr Wert ist unbestreit- durchgeführt werden. Dabei leisten uns die

bar, daS hat die Grippenepidemie der letzten Aerzte unschätzbare Dienste, sowohl bei der

Jahre deutlich gezeigt. So lassen es sich das Durchführung als bei der Begutachtung, an-

schweizerische Rote Kreuz in Verbindung mit j läßlich der Prüfungen,
dem Samariterbund sehr angelegen sein, solche In dem genannten Reglementc steht aber

Kurse ins Werk zu setzen und zu unterstützen, unter anderem auch, daß die Leitung des

wenn sie im Rahmen des von beiden In- praktischen Teiles in der Hand von Berufs-
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Pflegepersonal liegen soll, wenn es die Aerzte
nicht vorziehen, selber den praktischen Teil
zn erteilen. Daß der theoretische Teil nur
von einem Arzt richtig gegeben werden kann,

ist so selbstverständlich, daß wir darüber kein

Wort verlieren wollen.

Was werden nun die Aerzte sagen, denen

wir für ihre uneigennützige Mitarbeit so dank-

bar sind, wenn sie vernehmen, daß Kranken-

Pflegekurse von Personen — noch dazu gegen

Entgelt — gegeben werden, denen die Qua-
lifikation, übrigens im Einverneh-
men mit der Schule, in welcher sie
einen S a in a riter k u r s genommen h a -

ben, klipp und klar abgesprochen
worden ist? Werden sie damit einverstanden

sein, daß ihnen solche Personen das Dozieren
über medizinische Dinge abnehmen und da-

durch statt Verständnis Kurpfuscherei im
Volke pflanzen? Wir sehen uns heute ge-

nötigt, nachdem wir schon mehrfach verwarnt,
den Namen einer solchen Wanderlehrerin zu
veröffentlichen. Es betrifft dies Frl. Maria
Kling, die solche Kurse veranstaltet, wobei

sie sowohl den theoretischen als den praktischen

Teil selber gibt.

Freilich können wir niemanden verbieten,

zum Volke der freien Eidgenossen belehrend

zu sprechen, wenn sich dieses Volk dazu her-
geben will. Zu einem aber haben wir das

Recht und haben es bereits getan, nämlich
solche Kurse weder finanziell zu unterstützen,

noch Aerzte zu deren Begutachtung abzuordnen.
Das Rote Kreuz und der Samariterbund
wollen ihre Namen zu solchen Unternehmungen
nicht hergeben.

Wir hoffen auch hier auf die Mithilfe der

Aerzte, denen wir Garantie gaben, daß wir
keine Pfuscherei züchten wollten, und handeln
sicher im Interesse von Patienten und Aerzten,

wenn wir die letzteren auffordern, uns zu
helfen, daß in den volksaufklärenden Kursen
keine Unreinlichkeiten aufkommen.

Das wisscnsdurstige Volk hat ein Anrecht
darauf, daß mau es vor uureinen Quellen
schützt.

Das Zentralsekretariat des schweizerischen

Roten Kreuzes.
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Luzern, den 4. Juni 1920.

Ver lentrcilvorltcmö cm à 8sktjolien!

Herren Offiziere und Gönner!
Werte K a m e r a den

Wie Ihnen bekannt sein wird, sind Dele-
giertenversainmlung und Wettübungen durch
Urabstimmung der Sektionen auf den Herbst
1920 verschoben. Der durchführenden Sektion
Lausanne ist es aber aus wichtigen Gründen
nicht möglich, die Organisation des Verbands-
tages im Herbst zu übernehmen, dagegen ist
sie aber geneigt, den Vcrbandstag im Mai
1921 durchzuführen. In Anbetracht, daß
diese Verschiebung auf den Herbst die durch-
führende Sektion Lausanne in eine mißliche

Lage bringt, die schwere Konsequenzen nach sich

ziehen könnte, ebenso wegen der sehr schwachen

Beteiligungszahl der Sektionen, hat der Zeu
tralvorstand im Einverständnis der Sektion
Lausanne, gestützt auf die sehr reichhaltigen
Geschäfte, beschlossen, die diesjährige Dele-
gicrten-Vcrsammlung in Ölten abzuhalten
und die Wettübungen auf Mai 1921 zu vcr-
schieben. Die Sektion des Kantons Solothurn
hat sich in lobender Weise bereit erklärt, die

Durchführung der 39. ordentlichen Delegier-
tenversammlung in einfachen Rahmen zu über-

nehmen.
Wir beehren uns nun, den werten Herren

Offizieren, geschätzten Kameraden sowie Gön-
nern des Verbandes die Einladung der Dele-
gierten-Versammlung nebst Traktanden be-

kannt zu geben.


	Pfuscherei in Krankenpflegekursen

